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Musterprozess Antrag Akteneinsicht nach VwVfG bearbeiten
(Geschäftsprozessdiagramm)
 

ALLGEMEIN

Prozesstyp Kernprozess

FIM

Klassifikation (FIM)

Name des
Ordnungsrahmens

Version des
Ordnungsrahmens

Name der Klasse ID der Klasse

FIM Prozesskatalog   Antrag Akteneinsicht nach
VwVfG bearbeiten

99146014080000

Referenzierte LeiKa-Leistung Akteneinsicht nach VwVfG Gewährung

Prozessschlüssel 99146014080000

Bezeichnung (FIM) Akteneinsicht nach VwVfG Gewährung

Stand vom 16.01.2024

Version (FIM) 01.00.00

Fachlich freigebende Stelle FIM-Redaktionszirkel Prozesse und Datenfelder

Bundesland (FIM)

Bezeichnung

01: Schleswig-Holstein

02: Hamburg

03: Niedersachsen

04: Bremen

05: Nordrhein-Westfalen

06: Hessen

07: Rheinland-Pfalz

08: Baden-Württemberg
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Bezeichnung

09: Bayern

10: Saarland

11: Berlin

12: Brandenburg

13: Mecklenburg-Vorpommern

14: Sachsen

15: Sachsen-Anhalt

16: Thüringen

FIM DETAILS

Detaillierungsstufe (FIM)

Name

105: Musterinformation

Menge 0

Zeitspanne Pro Jahr

Initiator Antragstellende Person

Hauptakteur Aktenführende Behörde

Ergebnisempfänger Antragstellende Person

Auslöser daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Akteneinsicht nach VwVfG D13000152

Ergebnis daten- /formularbasiert (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

 

Ergebnis Sonstige (FIM) • Akteneinsicht
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• Ablehnungsschreiben

FIM ZUSTANDSANGABEN

Letzter Änderungszeitpunkt 25.07.2024 00:00

Letzter Bearbeiter FIM-Baustein Prozesse

Status 6: fachlich freigegeben (gold)

Fachlich freigegeben am 25.03.2024 17:00

Formell freigegeben am 25.07.2024 00:00

Gültig ab (FIM) 01.01.2024 00:00

LEBENSZYKLUS

Status Freigegeben

Version 1.00

Versionshistorie

Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Neues Modell wurde
erstellt.

03.04.2023 14:07
Silke Holzmüller-Laue
(fim02@mvnet.de)

0.01 In Bearbeitung

Kommentar: Bitte
um methodische
Prüfung und
Freigabe. Fachliche
Freigabe durch Herrn
Urbanek liegt vor.
Landesstammprozess
folgt.
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

26.03.2024 11:26
Holzmüller-Laue Silke
(extern02@im.mv-
regierung.de)

0.01 In methodischer
Prüfung

Kommentar: Bitte
offene Fragen prüfen
(Der
Zustandsübergang
"Zurückweisen" wurde
durchgeführt.)

23.07.2024 16:19
Barth Kati
(fim01@mvnet.de)

0.02 In Bearbeitung

Kommentar: Deine
Anmerkungen
bis auf eine habe
ich umgesetzt,
die Aktivitäten zu
Umfang, Ort und Art
und Weise möchte ich
gern getrennt lassen.
(Der
Zustandsübergang
"Zur methodischen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

24.07.2024 12:32
Holzmüller-Laue Silke
(fim02@mvnet.de)

0.02 In methodischer
Prüfung
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Kommentar Datum Benutzer Modellversion Modellstatus

Kommentar:
Änderungswünsche
siehe E-Mail
(Der
Zustandsübergang
"Zur fachlichen
Prüfung weiterleiten"
wurde durchgeführt.)

25.07.2024 09:27
Barth Kati
(fim01@mvnet.de)

0.02 In fachlicher Prüfung

Der
Zustandsübergang
"Freigeben" wurde
durchgeführt.

29.07.2024 15:16
Matzek Diana
(fim03@mvnet.de)

1.00 Freigegeben

Gültig ab 29.07.2024

Gültig bis 29.07.2025

Wiedervorlagedatum 29.06.2025

SYSTEMINFORMATION

Autor Holzmüller-Laue Silke (fim02@mvnet.de)

Angelegt am 03.04.2023 14:07

Letzter Bearbeiter subadmin@mvnet.de

Letzte Änderung am 03.09.2024 09:41
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01 Unterlagen entgegennehmen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 1: Information empfangen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 01

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 3a VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__3a.html

§ 22 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__22.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 3a VwVfG (Elektronische Kommunikation)
(1)
Die Übermittlung elektronischer Dokumente ist zulässig, soweit der Empfänger
hierfür einen Zugang eröffnet.
 
(2)
Eine durch Rechtsvorschrift angeordnete Schriftform kann, soweit nicht
durch Rechtsvorschrift etwas anderes bestimmt ist, durch die elektronische
Form ersetzt werden. Der elektronischen Form genügt ein elektronisches
Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist.
Die Signierung mit einem Pseudonym, das die Identifizierung der Person des
Signaturschlüsselinhabers nicht unmittelbar durch die Behörde ermöglicht, ist
nicht zulässig.
 
(3)
Die Schriftform kann auch ersetzt werden

1. durch unmittelbare Abgabe der Erklärung in einem elektronischen
Formular, das von der Behörde in einem Eingabegerät oder über
öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird; bei einer
Eingabe über öffentlich zugängliche Netze muss ein elektronischer
Identitätsnachweis nach § 18 des Personalausweisgesetzes, nach
§ 12 des eID-Karte-Gesetzes oder nach § 78 Absatz 5 des
Aufenthaltsgesetzes erfolgen;

2. durch Übermittlung einer von dem Erklärenden elektronisch signierten
Erklärung an die Behörde

• a)   aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach
nach den §§ 31a und 31b der Bundesrechtsanwaltsordnung
oder aus einem entsprechenden, auf gesetzlicher Grundlage
errichteten elektronischen Postfach;

• b) aus einem elektronischen Postfach einer Behörde oder
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, das nach
Durchführung eines Identifizierungsverfahrens nach den
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Regelungen der auf Grund des § 130a Absatz 2 Satz
2 der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnung
eingerichtet wurde;

• c) aus einem elektronischen Postfach einer natürlichen oder
juristischen Person oder einer sonstigen Vereinigung, das
nach Durchführung eines Identifizierungsverfahrens nach den
Regelungen der auf Grund des § 130a Absatz 2 Satz
2 der Zivilprozessordnung erlassenen Rechtsverordnung
eingerichtet wurde;

• d) mit der Versandart nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-
Gesetzes;

3. bei elektronischen Verwaltungsakten oder sonstigen elektronischen
Dokumenten der Behörde,

• a) indem diese mit dem qualifizierten elektronischen Siegel
der Behörde versehen werden;

• b) durch Versendung einer De-Mail-Nachricht nach § 5
Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes, bei der die Bestätigung des
akkreditierten Diensteanbieters die erlassende Behörde als
Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lässt.

(4)
Ist ein der Behörde übermitteltes elektronisches Dokument für sie zur
Bearbeitung nicht geeignet, teilt sie dies dem Absender unter Angabe der für
sie geltenden technischen Rahmenbedingungen unverzüglich mit. Macht ein
Empfänger geltend, er könne das von der Behörde übermittelte elektronische
Dokument nicht bearbeiten, hat sie es ihm erneut in einem geeigneten
elektronischen Format oder als Schriftstück zu übermitteln.
 
(5)
Ermöglicht die Behörde die unmittelbare Abgabe einer Erklärung in einem
elektronischen Formular, das von der Behörde in einem Eingabegerät oder
über öffentlich zugängliche Netze zur Verfügung gestellt wird, so hat sie dem
Erklärenden vor Abgabe der Erklärung Gelegenheit zu geben, die gesamte
Erklärung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Nach der Abgabe ist dem
Erklärenden eine Kopie der Erklärung zur Verfügung zu stellen.
 
§ 22 VwVfG (Beginn des Verfahrens)
Die Behörde entscheidet nach pflichtgemäßem Ermessen, ob und wann sie ein
Verwaltungsverfahren durchführt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde auf Grund
von Rechtsvorschriften

1. von Amts wegen oder auf Antrag tätig werden muss;
2. nur auf Antrag tätig werden darf und ein Antrag nicht vorliegt.

Eingehende Daten (FIM)

Dokumentsteckbrief ID

Antrag Akteneinsicht nach VwVfG D13000152

Eingehende Daten - sonstige (FIM) Nachweise

RAG DETAILS (FIM)

Seite 8 von 47
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Antrag Akteneinsicht nach VwVfG bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

Information empfangen

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Absender

Nachweise 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Antrag Akteneinsicht nach
VwVfG

  99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

02 Sprache prüfen (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

aufgerufener Prozess TP_Sprache prüfen und Unterlagen übersetzen 2.00

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Name als Referenz (Hyperlink)

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

03 Zuständigkeit prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00
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ID der Aktivitätengruppe (FIM) 03

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 1 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__1.html

§ 2 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__2.html

§ 3 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__3.html

§ 21 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__21.html

§ 29 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 1 VwVfG (Anwendungsbereich)
(1)
Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden

1. des Bundes, der bundesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts,

2. der Länder, der Gemeinden und Gemeindeverbände, der sonstigen
der Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, wenn sie Bundesrecht im Auftrag des Bundes
ausführen,

soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder
entgegenstehende Bestimmungen enthalten.
 
(2)
Dieses Gesetz gilt auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der
in Absatz 1 Nr. 2 bezeichneten Behörden, wenn die Länder Bundesrecht,
das Gegenstände der ausschließlichen oder konkurrierenden Gesetzgebung
des Bundes betrifft, als eigene Angelegenheit ausführen, soweit nicht
Rechtsvorschriften des Bundes inhaltsgleiche oder entgegenstehende
Bestimmungen enthalten. Für die Ausführung von Bundesgesetzen, die
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes erlassen werden, gilt dies nur, soweit die
Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates dieses Gesetz für anwendbar
erklären.
 
(3)
Für die Ausführung von Bundesrecht durch die Länder gilt dieses Gesetz nicht,
soweit die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden landesrechtlich
durch ein Verwaltungsverfahrensgesetz geregelt ist.
 
(4)
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Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist jede Stelle, die Aufgaben der öffentlichen
Verwaltung wahrnimmt.
 
§ 2 VwVfG (Ausnahmen vom Anwendungsbereich)
(1)
Dieses Gesetz gilt nicht für die Tätigkeit der Kirchen, der Religionsgesellschaften
und Weltanschauungsgemeinschaften sowie ihrer Verbände und Einrichtungen.
 
(2)
Dieses Gesetz gilt ferner nicht für

1. Verfahren der Bundes- oder Landesfinanzbehörden nach der
Abgabenordnung,

2. die Strafverfolgung, die Verfolgung und Ahndung von
Ordnungswidrigkeiten, die Rechtshilfe für das Ausland in Straf- und
Zivilsachen und, unbeschadet des § 80 Abs. 4, für Maßnahmen des
Richterdienstrechts,

3. Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt und den bei
diesem errichteten Schiedsstellen,

4. Verfahren nach dem Sozialgesetzbuch,
5. das Recht des Lastenausgleichs,
6. das Recht der Wiedergutmachung.

 
(3)
Für die Tätigkeit

1. der Gerichtsverwaltungen und der Behörden der Justizverwaltung
einschließlich der ihrer Aufsicht unterliegenden Körperschaften des
öffentlichen Rechts gilt dieses Gesetz nur, soweit die Tätigkeit der
Nachprüfung durch die Gerichte der Verwaltungsgerichtsbarkeit oder
durch die in verwaltungsrechtlichen Anwalts-, Patentanwalts- und
Notarsachen zuständigen Gerichte unterliegt;

2. der Behörden bei Leistungs-, Eignungs- und ähnlichen Prüfungen von
Personen gelten nur die §§ 3a bis 13, 20 bis 27, 29 bis 38, 40 bis 52,
79, 80 und 96;

3. der Vertretungen des Bundes im Ausland gilt dieses Gesetz nicht.

 
§ 3 VwVfG (Örtliche Zuständigkeit)
(1)
Örtlich zuständig ist

1. in Angelegenheiten, die sich auf unbewegliches Vermögen oder ein
ortsgebundenes Recht oder Rechtsverhältnis beziehen, die Behörde,
in deren Bezirk das Vermögen oder der Ort liegt;

2. in Angelegenheiten, die sich auf den Betrieb eines Unternehmens
oder einer seiner Betriebsstätten, auf die Ausübung eines Berufs oder
auf eine andere dauernde Tätigkeit beziehen, die Behörde, in deren
Bezirk das Unternehmen oder die Betriebsstätte betrieben oder der
Beruf oder die Tätigkeit ausgeübt wird oder werden soll;

3. in anderen Angelegenheiten, die
a. eine natürliche Person betreffen, die Behörde, in deren Bezirk
die natürliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat oder zuletzt
hatte,
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b. eine juristische Person oder eine Vereinigung betreffen, die
Behörde, in deren Bezirk die juristische Person oder die Vereinigung
ihren Sitz hat oder zuletzt hatte;

4. in Angelegenheiten, bei denen sich die Zuständigkeit nicht aus den
Nummern 1 bis 3 ergibt, die Behörde, in deren Bezirk der Anlass für
die Amtshandlung hervortritt.

(2)
Sind nach Absatz 1 mehrere Behörden zuständig, so entscheidet die Behörde,
die zuerst mit der Sache befasst worden ist, es sei denn, die gemeinsame
fachlich zuständige Aufsichtsbehörde bestimmt, dass eine andere örtlich
zuständige Behörde zu entscheiden hat. Sie kann in den Fällen, in denen eine
gleiche Angelegenheit sich auf mehrere Betriebsstätten eines Betriebs oder
Unternehmens bezieht, eine der nach Absatz 1 Nr. 2 zuständigen Behörden als
gemeinsame zuständige Behörde bestimmen, wenn dies unter Wahrung der
Interessen der Beteiligten zur einheitlichen Entscheidung geboten ist. Diese
Aufsichtsbehörde entscheidet ferner über die örtliche Zuständigkeit, wenn sich
mehrere Behörden für zuständig oder für unzuständig halten oder wenn die
Zuständigkeit aus anderen Gründen zweifelhaft ist. Fehlt eine gemeinsame
Aufsichtsbehörde, so treffen die fachlich zuständigen Aufsichtsbehörden die
Entscheidung gemeinsam.
 
(3)
Ändern sich im Lauf des Verwaltungsverfahrens die die Zuständigkeit
begründenden Umstände, so kann die bisher zuständige Behörde das
Verwaltungsverfahren fortführen, wenn dies unter Wahrung der Interessen der
Beteiligten der einfachen und zweckmäßigen Durchführung des Verfahrens dient
und die nunmehr zuständige Behörde zustimmt.
 
(4)
Bei Gefahr im Verzug ist für unaufschiebbare Maßnahmen jede Behörde örtlich
zuständig, in deren Bezirk der Anlass für die Amtshandlung hervortritt. Die nach
Absatz 1 Nr. 1 bis 3 örtlich zuständige Behörde ist unverzüglich zu unterrichten.
 
§ 21 VwVfG (Besorgnis der Befangenheit)
(1)
Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische
Amtsausübung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen
eines solchen Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren
für eine Behörde tätig werden soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem
Beauftragten zu unterrichten und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu
enthalten. Betrifft die Besorgnis der Befangenheit den Leiter der Behörde, so
trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, sofern sich der Behördenleiter nicht
selbst einer Mitwirkung enthält.
 
(2)
Für Mitglieder eines Ausschusses (§ 88) gilt § 20 Abs. 4 entsprechend.
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§ 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(1)
Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten
zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss
des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine
Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf Akteneinsicht.
 
(2)
Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen.
 
(3)
Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann
die Einsicht auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland
erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 1: sachliche Zuständigkeit, 2: örtliche Zuständigkeit, 3: instanzielle Zuständigkeit

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

04 Antragsberechtigung prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 04

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 11 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__11.html

§ 13 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__13.html

§ 14 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__14.html

§ 16 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__16.html

§ 17 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__17.html

§ 18 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__18.html

§ 19 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__19.html

§ 20 VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__20.html

§ 29 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 11 VwVfG (Beteiligungsfähigkeit)
Fähig, am Verfahren beteiligt zu sein, sind

1. natürliche und juristische Personen,
2. Vereinigungen, soweit ihnen ein Recht zustehen kann,
3. Behörden.

 
§ 13 VwVfG (Beteiligte)
(1) Beteiligte sind

1. Antragsteller und Antragsgegner,
2. diejenigen, an die die Behörde den Verwaltungsakt richten will oder

gerichtet hat,
3. diejenigen, mit denen die Behörde einen öffentlich-rechtlichen Vertrag

schließen will oder geschlossen hat,
4. diejenigen, die nach Absatz 2 von der Behörde zu dem Verfahren

hinzugezogen worden sind.

 
(2)
Die Behörde kann von Amts wegen oder auf Antrag diejenigen, deren rechtliche
Interessen durch den Ausgang des Verfahrens berührt werden können, als
Beteiligte hinzuziehen. Hat der Ausgang des Verfahrens rechtsgestaltende
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Wirkung für einen Dritten, so ist dieser auf Antrag als Beteiligter zu dem
Verfahren hinzuzuziehen; soweit er der Behörde bekannt ist, hat diese ihn von
der Einleitung des Verfahrens zu benachrichtigen.
 
(3)
Wer anzuhören ist, ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen,
wird dadurch nicht Beteiligter.
 
§ 14 VwVfG (Bevollmächtigte und Beistände)
(1)
Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt.
Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen.
Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er
ihr zugeht.
 
(2)
Die Vollmacht wird weder durch den Tod des Vollmachtgebers noch durch eine
Veränderung in seiner Handlungsfähigkeit oder seiner gesetzlichen Vertretung
aufgehoben; der Bevollmächtigte hat jedoch, wenn er für den Rechtsnachfolger
im Verwaltungsverfahren auftritt, dessen Vollmacht auf Verlangen schriftlich
beizubringen.
 
(3)
Ist für das Verfahren ein Bevollmächtigter bestellt, so soll sich die Behörde
an ihn wenden. Sie kann sich an den Beteiligten selbst wenden, soweit er zur
Mitwirkung verpflichtet ist. Wendet sich die Behörde an den Beteiligten, so soll
der Bevollmächtigte verständigt werden. Vorschriften über die Zustellung an
Bevollmächtigte bleiben unberührt.
 
(4)
Ein Beteiligter kann zu Verhandlungen und Besprechungen mit einem Beistand
erscheinen. Das von dem Beistand Vorgetragene gilt als von dem Beteiligten
vorgebracht, soweit dieser nicht unverzüglich widerspricht.
 
(5)
Bevollmächtigte und Beistände sind zurückzuweisen, wenn sie entgegen § 3 des
Rechtsdienstleistungsgesetzes Rechtsdienstleistungen erbringen.
 
(6)
Bevollmächtigte und Beistände können vom Vortrag zurückgewiesen werden,
wenn sie hierzu ungeeignet sind; vom mündlichen Vortrag können sie nur
zurückgewiesen werden, wenn sie zum sachgemäßen Vortrag nicht fähig
sind. Nicht zurückgewiesen werden können Personen, die nach § 67 Abs. 2
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Satz 1 und 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung zur Vertretung im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren befugt sind.
 
(7)
Die Zurückweisung nach den Absätzen 5 und 6 ist auch dem Beteiligten,
dessen Bevollmächtigter oder Beistand zurückgewiesen wird, mitzuteilen.
Verfahrenshandlungen des zurückgewiesenen Bevollmächtigten oder Beistands,
die dieser nach der Zurückweisung vornimmt, sind unwirksam.
 
§ 16 VwVfG (Bestellung eines Vertreters von Amts wegen)
(1)
Ist ein Vertreter nicht vorhanden, so hat das Betreuungsgericht, für einen
minderjährigen Beteiligten das Familiengericht auf Ersuchen der Behörde einen
geeigneten Vertreter zu bestellen

1. für einen Beteiligten, dessen Person unbekannt ist;
2. für einen abwesenden Beteiligten, dessen Aufenthalt unbekannt ist

oder der an der Besorgung seiner Angelegenheiten verhindert ist;
3. für einen Beteiligten ohne Aufenthalt im Inland, wenn er der

Aufforderung der Behörde, einen Vertreter zu bestellen, innerhalb der
ihm gesetzten Frist nicht nachgekommen ist;

4. für einen Beteiligten, der infolge einer psychischen Krankheit oder
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage
ist, in dem Verwaltungsverfahren selbst tätig zu werden;

5. bei herrenlosen Sachen, auf die sich das Verfahren bezieht, zur
Wahrung der sich in Bezug auf die Sache ergebenden Rechte und
Pflichten.

 
(2)
Für die Bestellung des Vertreters ist in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4
das Gericht zuständig, in dessen Bezirk der Beteiligte seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat; im Übrigen ist das Gericht zuständig, in dessen Bezirk die
ersuchende Behörde ihren Sitz hat.
 
(3)
Der Vertreter hat gegen den Rechtsträger der Behörde, die um seine Bestellung
ersucht hat, Anspruch auf eine angemessene Vergütung und auf die Erstattung
seiner baren Auslagen. Die Behörde kann von dem Vertretenen Ersatz ihrer
Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen
und Aufwendungen fest.
 
(4)
Im Übrigen gelten für die Bestellung und für das Amt des Vertreters in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 4 die Vorschriften über die Betreuung, in den übrigen Fällen
die Vorschriften über die Pflegschaft entsprechend.
 
§ 17 VwVfG (Vertreter bei gleichförmigen Eingaben)
(1)
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Bei Anträgen und Eingaben, die in einem Verwaltungsverfahren von mehr als
50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter
gleichlautender Texte eingereicht worden sind (gleichförmige Eingaben), gilt für
das Verfahren derjenige Unterzeichner als Vertreter der übrigen Unterzeichner,
der darin mit seinem Namen, seinem Beruf und seiner Anschrift als Vertreter
bezeichnet ist, soweit er nicht von ihnen als Bevollmächtigter bestellt worden ist.
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
 
(2)
Die Behörde kann gleichförmige Eingaben, die die Angaben nach Absatz 1
Satz 1 nicht deutlich sichtbar auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite
enthalten oder dem Erfordernis des Absatzes 1 Satz 2 nicht entsprechen,
unberücksichtigt lassen. Will die Behörde so verfahren, so hat sie dies durch
ortsübliche Bekanntmachung mitzuteilen. Die Behörde kann ferner gleichförmige
Eingaben insoweit unberücksichtigt lassen, als Unterzeichner ihren Namen oder
ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben haben.
 
(3)
Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene dies
der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt hat.
 
(4)
Endet die Vertretungsmacht des Vertreters, so kann die Behörde die nicht mehr
Vertretenen auffordern, innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen
Vertreter zu bestellen. Sind mehr als 50 Personen aufzufordern, so kann die
Behörde die Aufforderung ortsüblich bekannt machen. Wird der Aufforderung
nicht fristgemäß entsprochen, so kann die Behörde von Amts wegen einen
gemeinsamen Vertreter bestellen.
 
§ 18 VwVfG (Vertreter für Beteiligte bei gleichem Interesse)
(1)
Sind an einem Verwaltungsverfahren mehr als 50 Personen im gleichen
Interesse beteiligt, ohne vertreten zu sein, so kann die Behörde sie auffordern,
innerhalb einer angemessenen Frist einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen,
wenn sonst die ordnungsmäßige Durchführung des Verwaltungsverfahrens
beeinträchtigt wäre. Kommen sie der Aufforderung nicht fristgemäß nach, so
kann die Behörde von Amts wegen einen gemeinsamen Vertreter bestellen.
Vertreter kann nur eine natürliche Person sein.
 
(2)
Die Vertretungsmacht erlischt, sobald der Vertreter oder der Vertretene dies
der Behörde schriftlich erklärt; der Vertreter kann eine solche Erklärung nur
hinsichtlich aller Vertretenen abgeben. Gibt der Vertretene eine solche Erklärung
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ab, so soll er der Behörde zugleich mitteilen, ob er seine Eingabe aufrechterhält
und ob er einen Bevollmächtigten bestellt hat.
 
§ 19 VwVfG (Gemeinsame Vorschriften für Vertreter bei gleichförmigen
Eingaben und bei gleichem Interesse)
(1)
Der Vertreter hat die Interessen der Vertretenen sorgfältig wahrzunehmen.
Er kann alle das Verwaltungsverfahren betreffenden Verfahrenshandlungen
vornehmen. An Weisungen ist er nicht gebunden.
 
(2)
§ 14 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend.
 
(3)
Der von der Behörde bestellte Vertreter hat gegen deren Rechtsträger Anspruch
auf angemessene Vergütung und auf Erstattung seiner baren Auslagen.
Die Behörde kann von den Vertretenen zu gleichen Anteilen Ersatz ihrer
Aufwendungen verlangen. Sie bestimmt die Vergütung und stellt die Auslagen
und Aufwendungen fest.
 
§ 20 VwVfG (Ausgeschlossene Personen)
(1)
In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden,

1. wer selbst Beteiligter ist;
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist;
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder

in diesem Verwaltungsverfahren vertritt;
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem

Verfahren vertritt;
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als

Mitglied des Vorstands, des Aufsichtsrates oder eines gleichartigen
Organs tätig ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft
Beteiligte ist;

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein
Gutachten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist.

Dem Beteiligten steht gleich, wer durch die Tätigkeit oder durch die Entscheidung
einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil erlangen kann. Dies gilt nicht, wenn
der Vor- oder Nachteil nur darauf beruht, dass jemand einer Berufs- oder
Bevölkerungsgruppe angehört, deren gemeinsame Interessen durch die
Angelegenheit berührt werden.
 
(2)
Absatz 1 gilt nicht für Wahlen zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit und für die
Abberufung von ehrenamtlich Tätigen.
 
(3)
Wer nach Absatz 1 ausgeschlossen ist, darf bei Gefahr im Verzug
unaufschiebbare Maßnahmen treffen.
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(4)
Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (§ 88) für ausgeschlossen oder
bestehen Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind,
ist dies dem Vorsitzenden des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuss
entscheidet über den Ausschluss. Der Betroffene darf an dieser Entscheidung
nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied darf bei der weiteren Beratung
und Beschlussfassung nicht zugegen sein.
 
(5)
Angehörige im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 und 4 sind:

1. der Verlobte,
2. der Ehegatte

2a. der Lebenspartner,
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie,
4. Geschwister,
5. Kinder der Geschwister,
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister der Ehegatten,

6a. Lebenspartner der Geschwister und Geschwister der
Lebenspartner,

7. Geschwister der Eltern,
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes

Pflegeverhältnis mit häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder).

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende

Ehe nicht mehr besteht;
1a.       in den Fällen der Nummern 2a, 3 und 6a die die Beziehung
begründende Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;

2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder
Schwägerschaft durch Annahme als Kind erloschen ist;

3. im Falle der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr
besteht, sofern die Personen weiterhin wie Eltern und Kind
miteinander verbunden sind.

§ 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(1)
Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten
zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss
des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine
Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf Akteneinsicht.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb
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Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

05 Vollmacht nachfordern (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 05

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 14 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__14.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 14 VwVfG (Bevollmächtigte und Beistände)
(1)
Ein Beteiligter kann sich durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen.
Die Vollmacht ermächtigt zu allen das Verwaltungsverfahren betreffenden
Verfahrenshandlungen, sofern sich aus ihrem Inhalt nicht etwas anderes ergibt.
Der Bevollmächtigte hat auf Verlangen seine Vollmacht schriftlich nachzuweisen.
Ein Widerruf der Vollmacht wird der Behörde gegenüber erst wirksam, wenn er
ihr zugeht.

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Vollmacht 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Nachforderung 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name
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Name
3: Auskunft

Mitwirkungspflicht (FIM) Ja

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

06 Prüfen, ob sich der Antrag auf ein laufendes Verwaltungsverfahren bezieht (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 3: Sachverhalt formell prüfen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 06

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(1)
Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten
zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss
des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine
Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf Akteneinsicht.

RAG DETAILS (FIM)

Art der formellen Prüfung (FIM) 4: Verfahren

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert
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Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

07 Erfordernis der Akteneinsicht beurteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 07

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(1)
Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten
zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss
des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die
Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach den §§ 17 und 18 eine
Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf Akteneinsicht.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 3: Beurteilungsspielraum

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

08 Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung beurteilen (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 08

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(2)
Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 3: Beurteilungsspielraum

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

09 Nachteile für das Wohl des Staates beurteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 09

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(2)
Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 3: Beurteilungsspielraum

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

10 Geheimhaltungsinteressen beurteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 10

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(2)
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Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen.
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unter die gesetzlichen Verbote im Sinne des § 29 Absatz 2 Alt. 3 VwVfG fallen
insbesondere auch die Regelungen des Datenschutzrechts.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 3: Beurteilungsspielraum

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Nein

11 Art des Verwaltungsverfahrens prüfen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 4: Sachverhalt beurteilen/entscheiden ohne Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 11

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 72 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__72.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 72 VwVfG (Anwendung der Vorschriften über das
Planfeststellungsverfahren)
(1)
Ist ein Planfeststellungsverfahren durch Rechtsvorschrift angeordnet, so gelten
hierfür die §§ 73 bis 78 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt,
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die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes; die §§ 51 und 71a bis 71e sind nicht
anzuwenden, § 29 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Akteneinsicht nach
pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren ist.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

12 Über die Gewährung der Akteneinsicht entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 12

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 72 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__72.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 72 VwVfG (Anwendung der Vorschriften über das
Planfeststellungsverfahren)
(1)
Ist ein Planfeststellungsverfahren durch Rechtsvorschrift angeordnet, so gelten
hierfür die §§ 73 bis 78 und, soweit sich aus ihnen nichts Abweichendes ergibt,
die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes; die §§ 51 und 71a bis 71e sind nicht
anzuwenden, § 29 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Akteneinsicht nach
pflichtgemäßem Ermessen zu gewähren ist.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 2: Entschließungsermessen
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

13 Über Umfang der Akteneinsicht entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 13

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (1) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(1)
Die Behörde hat den Beteiligten Einsicht in die das Verfahren betreffenden Akten
zu gestatten, soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung
ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des
Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe zu Entscheidungen sowie die Arbeiten
zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Seite 27 von 47
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de



Musterprozess Antrag Akteneinsicht nach VwVfG bearbeiten 1.00 (Geschäftsprozessdiagramm)

Status: Freigegeben  |  Modellreport

14 Über Art und Weise der Akteneinsicht entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 14

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (3) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(3)
Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann
die Einsicht auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland
erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten.
 
§ 8 EGovG (Akteneinsicht )
Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes,
die Akten elektronisch führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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15 Über Ort der Akteneinsicht entscheiden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 5: Sachverhalt beurteilen/entscheiden mit Spielraum

RAG-Version (FIM) 2.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 15

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (3) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(3)
Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann
die Einsicht auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland
erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten.

RAG DETAILS (FIM)

Hilfsmittel (FIM) keine

Entscheidungsart (FIM) 1: Auswahlermessen

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

16 Informationen zur Akteneinsicht mitteilen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 16

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (3) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(3)
Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann
die Einsicht auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland
erfolgen; weitere Ausnahmen kann die Behörde, die die Akten führt, gestatten.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Informationen zu Ort und
Zeit der Akteneinsicht

99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

17 Einsicht gewähren (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 17

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (3) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 EGovG (Akteneinsicht)
Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes,
die Akten elektronisch führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.

 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Einsichtnahme 5: Mündlich - persönlich Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Möglichkeit zur
Einsichtnahme

1: Papierbasiert - persönlich Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

8: Einsichtnahme

Mitwirkungspflicht (FIM) Nein

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

18 Kopie der Akte oder Aktenausdruck erstellen (Teilprozess)
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RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 18

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 EGovG (Akteneinsicht)
Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes,
die Akten elektronisch führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.

 

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

19 Kopie der Akte oder Aktenausdruck versenden (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 19

Handlungsgrundlage (FIM)
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Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Kopie der Akte bzw.
Aktenausdruck

2: Papierbasiert - postalisch Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

20 Information zu Auslagen weiterleiten (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 20

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 12 BGebG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
bgebg/__12.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 12 BGebG (Auslagen)
(1)
Kosten, die nicht bereits nach § 9 Absatz 1 Satz 2 in die Gebühr einbezogen
sind, werden als Auslagen gesondert in der tatsächlich entstandenen Höhe
erhoben für

1. Zeugen, Sachverständige, Umweltgutachter, Dolmetscher oder
Übersetzer,

2. Leistungen anderer Behörden und Dritter,
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3. Dienstreisen und Dienstgänge,
4. Zustellung oder öffentliche Bekanntmachung und
5. Ausfertigungen und Papierkopien, die auf besonderen Antrag erstellt

werden.

Auslagen sind auch dann zu erheben, wenn die individuell zurechenbare
öffentliche Leistung nach den §§ 7, 8, 9 Absatz 4 oder 5, § 10 Absatz 2 bis 6
gebührenfrei oder die Gebühr ermäßigt ist.
 
(2)
Abweichend von Absatz 1 kann bestimmt werden, dass

1. bestimmte Auslagen nach Absatz 1 Satz 1 nicht gesondert erhoben
werden,

2. auch andere als die in Absatz 1 Satz 1 bezeichneten Auslagen
gesondert erhoben werden; dies gilt nicht für einfache elektronische
Kopien,

3. Auslagen pauschal oder bis zu einem Höchstbetrag erhoben werden
und

4. Auslagen nicht oder nicht in voller Höhe erhoben werden, wenn die
individuell zurechenbare öffentliche Leistung gebührenfrei oder die
Gebühr ermäßigt ist.

(3)
Für Auslagen gelten die §§ 4 bis 6, 9 Absatz 4 bis 6, § 10 Absatz 3 sowie die §§
13 und 14 sowie die §§ 16 bis 21 entsprechend.

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Daten zu Auslagen 99: Keine Vorgabe Behörde

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

21 Elektronischen Zugriff gestatten (Teilprozess)

RAG (FIM)
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RAG-Typ (FIM) 7: Beteiligung durchführen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 21

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 EGovG (Akteneinsicht)
Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes,
die Akten elektronisch führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.

 

RAG DETAILS (FIM)

Empfangene Daten

Empfangene Daten Empfangene Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Absender

Einsichtnahme 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Antragstellende Person

Bereitgestellte Daten

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart Empfänger

Zugriff zwecks
Einsichtnahme

3: Elektronisch -
halbautomatisch

Antragstellende Person

Beteiligungsform (FIM)

Name

8: Einsichtnahme

Mitwirkungspflicht (FIM) Nein

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

22 Elektronische Dokumente übermitteln (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 22

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 8 EGovG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
egovg/__8.html

RAG-Beschreibung (FIM) § 8 EGovG (Akteneinsicht)
Soweit ein Recht auf Akteneinsicht besteht, können die Behörden des Bundes,
die Akten elektronisch führen, Akteneinsicht dadurch gewähren, dass sie

1. einen Aktenausdruck zur Verfügung stellen,
2. die elektronischen Dokumente auf einem Bildschirm wiedergeben,
3. elektronische Dokumente übermitteln oder
4. den elektronischen Zugriff auf den Inhalt der Akten gestatten.

 

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Akteneinsicht 3: Elektronisch -
halbautomatisch

Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja
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23 Ablehnungsschreiben erstellen (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 6: Daten zum Sachverhalt bearbeiten

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 23

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG-Beschreibung (FIM) Eine unter Verstoß gegen § 29 verweigerte Akteneinsicht, ebenso eine
hinsichtlich Ort, Zeit oder Umfang nicht oder unzureichend gewährte
Akteneinsicht ist ein Verfahrensfehler, der zur formellen Rechtswidrigkeit des
das Verwaltungsverfahren abschließenden Verwaltungsaktes führt. Da die
Entscheidung über die Akteneinsicht behördliche Verfahrenshandlung ist,
ist für den Rechtsschutz nach gefestigter Rechtsprechung § 44a VwGO zu
beachten. Die Beteiligten des Verwaltungsverfahrens können deshalb die
Verweigerung der Akteneinsicht oder ihre unzureichende Gewährung grds. nicht
vorab gesondert angreifen, sondern gemäß § 44a S. 1 VwGO erst zusammen mit
der Sachentscheidung. (Stelkens/Bonk/Sachs, Verwaltungsverfahrensgesetz; 10.
Auflage 2023; Rn. 86-88b)
 
§ 29 VwVfG (Akteneinsicht durch Beteiligte)
(2)
Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch
sie die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt,
das Bekanntwerden des Inhalts der Akten dem Wohl des Bundes oder eines
Landes Nachteile bereiten würde oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz
oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen der berechtigten Interessen der
Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden müssen.

Ausgehende Daten - sonstige (FIM) Ablehnungsschreiben

RAG DETAILS (FIM)

Bearbeitungsart (FIM) 1: Erstellung

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz
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Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Nein

24 Ablehnungsschreiben übermitteln (Teilprozess)

RAG (FIM)

RAG-Typ (FIM) 2: Information bereitstellen

RAG-Version (FIM) 1.00

ID der Aktivitätengruppe (FIM) 24

Handlungsgrundlage (FIM)

Name der Handlungsgrundlage (FIM) Art der Handlungsgrundlage (FIM) Verweis auf Handlungsgrundlage
(FIM)

§ 29 (2) VwVfG 104: Gesetz
https://www.gesetze-im-internet.de/
vwvfg/__29.html

RAG DETAILS (FIM)

Information bereitstellen

Bereitgestellte Daten Bereitgestellte Daten
(Sonstige)

Übermittlungsart (Codeliste) Empfänger

Ablehnungsschreiben 99: Keine Vorgabe Antragstellende Person

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Akteneinsicht abgelehnt (Endereignis)

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Akteneinsicht gewährt (Endereignis)
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DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Akteneinsicht zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen erforderlich?
(Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Aktenführende Behörde (Pool)

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Antragsberechtigung liegt vor? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Antragsteller (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Antragstellende Person

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Ausschluss prüfen (Gruppierung)

Gemäß § 29 Abs. 2 kann die Behörde die Einsichtnahme nur aus drei Gründen verweigern:
• Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung. Dies ist dann der Fall, wenn das Verfahren gerade

voraussetzt, dass der Betroffene vorübergehend keine genaue Kenntnis davon hat, warum die Behörde
handelt, z.B. im Polizei- oder Verwaltungsvollstreckungsrecht. Auch eine erhebliche Verfahrensverzögerung
oder die Preisgabe bestimmter Informationsquellen fallen darunter.

• Nachteile für das Wohl des Staates. Hierunter kann nicht jeder Nachteil fallen, es müssen vielmehr ganz
erhebliche Gefahren für den Staat insgesamt, vor allem für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, zu
befürchten sein.

• Geheimhaltungsinteressen Dritter. Hierfür müssen Interessen Dritter betroffen sein, die nach entsprechender
Abwägung das Informationsinteresse des Antragsstellers deutlich überwiegen. In der Regel können deswegen
nur einzelne Aktenteile, die den Gesundheitszustand, die Vermögensverhältnisse oder Geschäftsgeheimnisse
anderer Personen offenbaren, zurückgehalten werden.

DARSTELLUNG

Darstellung Außerhalb

Textausrichtung links
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Behörde (Pool (vertikal))

ALLGEMEIN

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Referenzierter Partner (Rolle) Behörde

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Visualisierte Werte Referenzierter Partner (Rolle)

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Dolmetscher / Übersetzer (Pool)

ALLGEMEIN

Black-Box Pool Ja

Text um 90 Grad drehen Nein

PARTNEREIGENSCHAFTEN

Minimum 0

Maximum 1

DARSTELLUNG

Transparenz 100%

Wasserzeichen anzeigen Nein

Ausrichtung Zentriert

Schriftgröße 200

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN
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Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Exklusives Gateway (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Handelt es sich um ein Planfeststellungsverfahren? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Handelt es sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Ist die Akteneinsicht ausgeschlossen? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Kosten erheben (Teilprozess)

ALLGEMEIN

Teilprozesstyp Aufrufend

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) innerhalb

Ausrichtung (senkrecht) zentriert

Ausrichtung (horizontal) zentriert

Visualisierte Werte Referenz

Kennzeichen anzeigen ("i"), wenn
eine Beschreibung eingegeben ist

Ja

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)
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OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Nicht-exklusives Gateway (Nicht-exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

konvergierend Ja

Gatewaytyp Parallel

Typ (Parallel) Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) ohne Namen

Soll der Nachweis der Bevollmächtigung angefordert werden? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Umfang, Ort sowie Art und Weise der Akteneinsicht? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Unterlagen eingegangen (Startereignis)

EREIGNISTYP

Typ Top-Level

Nachricht Ja

DARSTELLUNG

Namen anzeigen Ja

Wird Akteneinsicht gewährt? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert
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DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

zuständig? (Exklusives Gateway)

OBJEKTEIGENSCHAFTEN

Typ Datenbasiert

DARSTELLUNG

Darstellung (Name) unten

Seite 47 von 47
Erstellt am 02.10.2024 von subadmin@mvnet.de


	Musterprozess Antrag Akteneinsicht nach VwVfG bearbeiten 1.00
	01. Unterlagen entgegennehmen
	02. Sprache prüfen
	03. Zuständigkeit prüfen
	04. Antragsberechtigung prüfen
	05. Vollmacht nachfordern
	06. Prüfen, ob sich der Antrag auf ein laufendes Verwaltungsverfahren bezieht
	07. Erfordernis der Akteneinsicht beurteilen
	08. Beeinträchtigung der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung beurteilen
	09. Nachteile für das Wohl des Staates beurteilen
	10. Geheimhaltungsinteressen beurteilen
	11. Art des Verwaltungsverfahrens prüfen
	12. Über die Gewährung der Akteneinsicht entscheiden
	13. Über Umfang der Akteneinsicht entscheiden
	14. Über Art und Weise der Akteneinsicht entscheiden
	15. Über Ort der Akteneinsicht entscheiden
	16. Informationen zur Akteneinsicht mitteilen
	17. Einsicht gewähren
	18. Kopie der Akte oder Aktenausdruck erstellen
	19. Kopie der Akte oder Aktenausdruck versenden
	20. Information zu Auslagen weiterleiten
	21. Elektronischen Zugriff gestatten
	22. Elektronische Dokumente übermitteln
	23. Ablehnungsschreiben erstellen
	24. Ablehnungsschreiben übermitteln
	Akteneinsicht abgelehnt
	Akteneinsicht gewährt
	Akteneinsicht zur Geltendmachung oder Verteidigung der rechtlichen Interessen erforderlich?
	Aktenführende Behörde
	Antragsberechtigung liegt vor?
	Antragsteller
	Ausschluss prüfen
	Behörde
	Dolmetscher / Übersetzer
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Exklusives Gateway
	Handelt es sich um ein Planfeststellungsverfahren?
	Handelt es sich um ein laufendes Verwaltungsverfahren?
	Ist die Akteneinsicht ausgeschlossen?
	Kosten erheben
	Nicht-exklusives Gateway
	Nicht-exklusives Gateway
	Nicht-exklusives Gateway
	Nicht-exklusives Gateway
	Soll der Nachweis der Bevollmächtigung angefordert werden?
	Umfang, Ort sowie Art und Weise der Akteneinsicht?
	Unterlagen eingegangen
	Wird Akteneinsicht gewährt?
	zuständig?


